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Satzung der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg  
 

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg hat in 
ihrer Sitzung vom 21. September 2011 gemäß § 4 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes zur vorläufigen 
Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBI. I, 
920), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11.07.2011, (BGBl. I S. 1341), folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Die IHK führt den Namen „Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-

Heuberg“. 
 
(2) Sie hat ihren Sitz in Villingen-Schwenningen und umfasst die Landkreise Rottweil, 

Schwarzwald-Baar und Tuttlingen (IHK-Bezirk). 
 
(3) Die IHK ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Dienstherrenfähigkeit. Sie 

führt ein öffentliches Siegel. 
 
 
§ 2 Aufgaben 
 
Die IHK hat die Aufgabe, das Gesamtinteresse der ihr zugehörigen Gewerbetreibenden ihres 
Bezirkes wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und da-
bei die wirtschaftlichen Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und 
ausgleichend zu berücksichtigen; dabei obliegt es ihr, insbesondere durch Vorschläge, Gut-
achten und Berichte die Behörden zu unterstützen und zu beraten sowie für Wahrung von 
Anstand und Sitte des ehrbaren Kaufmanns zu wirken. 
 
 
§ 3 Organe 
 
Organe der IHK unbeschadet der Regelungen des Berufsbildungsgesetzes sind: 
 
- die Vollversammlung, 
- das Präsidium, 
- der Präsident, 
- der Hauptgeschäftsführer. 
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§ 4 Vollversammlung 
 
(1) Die Vollversammlung besteht aus bis zu 52 Mitgliedern. 48 Mitglieder der Vollver-

sammlung werden in unmittelbarer Wahl von den IHK-Zugehörigen gewählt. Bis zu 4 
Mitglieder können in mittelbarer Wahl von den unmittelbar gewählten Vollversamm-
lungsmitgliedern gewählt werden, die insoweit als Wahlmänner/-frauen handeln. Das 
Wahlverfahren sowie die Dauer und vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft wird 
durch die Wahlordnung geregelt. 
 

(2) Die Vollversammlung bestimmt die Richtlinien der IHK-Arbeit und beschließt über Fra-
gen, die für die IHK-zugehörige gewerbliche Wirtschaft oder die Arbeit der IHK von 
grundsätzlicher Bedeutung sind. Der Vollversammlung bleibt insbesondere vorbehalten 
die Beschlussfassung über: 
 
a) die Satzung (§ 4 S. 2 Nr. 1 IHKG), 
b) die Wahl-, Beitrags-, Sonderbeitrags- und Gebührenordnung (§ 4 S. 2 Nr. 2 IHKG), 
c) die Wirtschaftssatzung, in der der Wirtschaftsplan festgestellt und der Maßstab 

für die Beiträge und Sonderbeiträge festgesetzt werden (§ 4 S. 2 Nr. 3, 4 IHKG), 
d) die Wahl des Präsidenten und des Präsidiums (§ 6 Abs. 1 IHKG), 
e) die Bestellung des Hauptgeschäftsführers (§ 7 Abs. 1 IHKG), 
f) die Erteilung der Entlastung (§ 4 S. 2 Nr. 5 IHKG), 
g) die Übertragung von Aufgaben auf andere Industrie- und Handelskammern, die 

Übernahme dieser Aufgaben, die Bildung öffentlich-rechtlicher Zusammenschlüsse 
und die Beteiligung hieran gemäß § 10 IHKG sowie die Beteiligung an Einrichtun-
gen nach § 1 Abs. 3b IHKG (§ 4 S. 2 Nr. 6 IHKG), 

h) die Art und Weise der öffentlichen Bekanntmachung (§ 4 S. 2 Nr. 7 IHKG), 
i) das Finanzstatut (§ 4 S. 2 Nr. 8 IHKG), 
j) den Erlass einer Geschäftsordnung für die Vollversammlung und die Ausschüsse, 
k) die Wahl der Rechnungsprüfer, 
l) die Errichtung von Zweig- und Außenstellen, 
m) die Gründung und Beteiligung an Gesellschaften, 
n) die Bildung von Ausschüssen, mit Ausnahme des Berufsbildungsausschusses, 
o) den Vorschlag der Arbeitgebervertreter für den Berufsbildungsausschuss, 
p) den Erlass von Vorschriften auf dem Gebiet des Sachverständigenwesens, 
q) die Errichtung des Ausschusses nach § 111 Abs. 2 ArbGG (Schlichtungsausschuss), 
r) die Bildung von Ehrenausschüssen und ständigen Schiedsgerichten sowie die Er-

richtung von Einigungsstellen. 
 

(3)  Über die aufgrund des Berufsbildungsgesetzes von der IHK zu erlassenden Vorschriften 
für die Durchführung der Berufsausbildung beschließt der Berufsbildungsausschuss. 
Diese Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der Vollversammlung, wenn zu ihrer 
Durchführung die für die Berufsbildung im laufenden Wirtschaftsplan vorgesehenen 
Mittel nicht ausreichen oder in folgenden Geschäftsjahren Mittel bereitgestellt werden  
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müssen, die die Ausgaben für die Berufsbildung des laufenden Wirtschaftsplans nicht 
unwesentlich übersteigen. 
 

(4)  Die Mitglieder der Vollversammlung sind Vertreter der Gesamtheit der IHK-Zugehörigen 
und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Sie nehmen ihre Aufgaben ehrenamt-
lich wahr. 
 

(5)  Die Mitglieder der Vollversammlung haben über alle Mitteilungen, Tatsachen und Ver-
handlungen, die ihrer Natur nach vertraulich sind oder als vertraulich bezeichnet wer-
den, Stillschweigen zu bewahren. Das gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus der Voll-
versammlung. 
 

(6)  Ein Mitglied der Vollversammlung darf weder beratend noch entscheidend mitwirken, 
wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder folgenden Personen einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann: 
- seinem Ehegatten, seinem Lebenspartner nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
- einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad Verwandten 
- einem in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis zum zweiten Grad Verschwägerten 

oder als verschwägert Geltenden, solange die die Schwägerschaft begründende Ehe 
oder Lebenspartnerschaft nach § 1 des Lebenspartnerschaftsgesetzes besteht 

- einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristi-
schen Person oder Personengesellschaft. 

 

(7)  Die Mitglieder der Vollversammlung werden vor Aufnahme ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit durch schriftliche Erklärung und vom Präsidenten durch Handschlag zur Ver-
schwiegenheit und zu einer objektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet.  

 
 
§ 5 Sitzungen und Beschlüsse der Vollversammlung 
 
(1)  Die Vollversammlung wird vom Präsidenten nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal in 

jedem Geschäftsjahr, zu einer ordentlichen Sitzung einberufen. Die Vollversammlung ist 
vom Präsidenten zu einer außerordentlichen Sitzung einzuberufen, wenn ein Fünftel 
ihrer Mitglieder es unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt. Auf Ort und 
Termin von Sitzungen der Vollversammlung wird vorab in geeigneter Art hingewiesen.  
 

(2)  Die Einladung der Vollversammlung erfolgt in Textform mindestens eine Woche vor der 
Sitzung und unter Mitteilung der Tagesordnung. Anträge für die Vollversammlung sind 
spätestens 14 Tage vor der Sitzung der IHK schriftlich mitzuteilen, damit sie auf die Ta-
gesordnung gesetzt werden können. Die Tagesordnung wird vom Präsidenten aufge-
stellt und hat alle rechtzeitig vorliegenden Anträge zu berücksichtigen. In der Sitzung 
dürfen außerhalb der Tagesordnung Anträge und Eingaben nur behandelt werden, 
wenn kein anwesendes Mitglied der Vollversammlung widerspricht. 
 



 

 

Seite 4 
 

Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg 

Hausadresse: Romäusring 4 | 78050 Villingen-Schwenningen | Postadresse: Postfach 15 60 | 78005 Villingen-Schwenningen 
Telefon 07721 922-0 | Fax  07721 922-166 | info@villingen-schwenningen.ihk.de | www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de 

Die IHK informiert: 
Satzung 

(3)  Die Mitglieder der Vollversammlung sind zur rechtzeitigen Mitteilung verpflichtet, 
wenn sie an einer Sitzung nicht teilnehmen können; eine Vertretung ist unzulässig. 
 

(4)  Die Sitzungen der Vollversammlung sind für IHK-Zugehörige öffentlich; eine Teilnahme 
ist der IHK rechtzeitig vorher anzuzeigen. Ein Rede- und Antragsrecht ist damit nicht 
verbunden. Im Übrigen kann der Präsident Gäste zu den Sitzungen einladen. In nichtöf-
fentlicher Sitzung kann insbesondere verhandelt werden, wenn es das Interesse der 
IHK-zugehörigen Wirtschaft oder die Wahrung schutzwürdiger Interessen Einzelner er-
fordert oder wenn dies aus anderen Gründen sinnvoll erscheint. Im Einzelfall entschei-
det der Präsident, soweit nicht die Vollversammlung mit der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder eine andere Entscheidung trifft. Personalangelegenheiten werden in nichtöf-
fentlicher Sitzung behandelt.  
 

(5)  Der Präsident führt in der Vollversammlung den Vorsitz. Er übt das Hausrecht aus. 
 

(6)  Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist. Sie gilt so lange als beschlussfähig, wie nicht ein Mitglied vor einer Be-
schlussfassung beantragt, die Beschlussunfähigkeit festzustellen. Sollte wegen Be-
schlussunfähigkeit eine weitere Sitzung mit derselben Tagesordnung erforderlich sein, 
so kann diese nach einer mindestens halbstündigen Unterbrechung im Anschluss an die 
einberufene Sitzung stattfinden, sofern in der Einladung zu der ersten Sitzung auf diese 
Möglichkeit hingewiesen wurde. Diese Vollversammlung ist dann ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  
 

(7)  Für Beschlüsse der Vollversammlung ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erfor-
derlich, Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegeben (einfache Mehrheit). Änderun-
gen dieser Satzung bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel der Anwesenden.  
 

(8)  Die Beschlussfassung der Vollversammlung erfolgt in der Regel durch Handzeichen. 
Geheime Abstimmung erfolgt nur, wenn ein Viertel der anwesenden Mitglieder es ver-
langt. Wahlen erfolgen geheim. Mit Ausnahme der Wahl des Präsidenten und der Wahl 
der übrigen Mitglieder des Präsidiums kann eine offene Wahl mit einfacher Mehrheit 
beschlossen werden.  
 

(9)  Bei der Besetzung von Ämtern, um die sich mehrere Kandidaten bewerben, ist derjenige 
Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.  

 
(10) Über die Beratungen und Beschlüsse der Vollversammlung ist eine Niederschrift aufzu-

nehmen, die vom Vorsitzenden und dem Hauptgeschäftsführer zu unterzeichnen ist.  
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§ 6 Ausschüsse 
 
(1) Die Vollversammlung kann zu ihrer Unterstützung bei der Behandlung bestimmter Auf-

gabenbereiche oder besonderen Angelegenheiten Ausschüsse mit beratender Funktion 
errichten. Sie beruft für die Dauer ihrer Amtszeit die Mitglieder, den Vorsitzenden so-
wie den stellvertretenden Vorsitzenden und kann dabei Personen berufen, die nicht zur 
Vollversammlung wählbar sind; sie kann auch Stellvertreter für die Ausschussmitglie-
der berufen. 
 

(1a) Die Ausschüsse haben beratende Funktion gegenüber der Vollversammlung und ande-
ren Organen der IHK sowie gegenüber der Geschäftsführung der IHK. Sie sind berech-
tigt, sich in Abstimmung mit dem Hauptgeschäftsführer im Namen der IHK oder als 
Ausschuss der IHK gegenüber Dritten oder der Öffentlichkeit zu äußern, soweit sich die 
Äußerungen im Rahmen bestehender Positionen der IHK halten. 
 

(2)  Die Mitglieder der Ausschüsse nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr. Sie haben 
über vertrauliche Mitteilungen, Tatsachen und Verhandlungen Stillschweigen zu be-
wahren. Das gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Ausschuss. 
 

(3)  Die Mitglieder des Präsidiums, der Hauptgeschäftsführer und seine Stellvertreter sind 
berechtigt, an Ausschusssitzungen teilzunehmen. 
 

(4)  Die IHK errichtet gem. § 77 des Berufsbildungsgesetzes einen Berufsbildungsausschuss. 
Das Verfahren und die Aufgaben richten sich nach den §§ 77 bis 80 des Berufsbil-
dungsgesetzes. Die Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes bleiben von den Absät-
zen 1 und 2 unberührt. 

 
 
§ 6 a Regionale Gremien/Ausschüsse 
 
Die IHK kann regionale Gremien/Ausschüsse einrichten. Die regionalen Gremien nehmen die 
wirtschaftlichen Interessen ihrer jeweiligen Bezirke im Rahmen der von der Vollversamm-
lung beschlossenen Richtlinien wahr und unterstützen die IHK bei ihrer Arbeit. 
 
 
§ 7 Präsident, Präsidium 
 
(1)  Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten und bis zu sechs Vizepräsidenten, die von 

der Vollversammlung aus ihrer Mitte in geheimer Wahl gewählt werden. Die Wahl er-
folgt für die Amtsperiode der Vollversammlung; eine vorzeitige Abwahl ist mit den 
Stimmen von mindestens drei Vierteln der anwesenden Vollversammlungsmitglieder 
zulässig. Außer im Fall der Abwahl nehmen die Mitglieder ihr Amt bis zum Amtsantritt  
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eines Nachfolgers wahr. Bei vorzeitigem Ausscheiden oder vorzeitiger Abwahl erfolgt 
eine Neuwahl für die restliche Amtszeit.  
 

(2)  Der Präsident ist Vorsitzender von Vollversammlung und Präsidium und Sprecher der 
gewerblichen Wirtschaft im IHK-Bezirk. Er wird bei Verhinderung durch den von ihm 
damit beauftragten Vizepräsidenten, sonst durch den amtsältesten Vizepräsidenten 
vertreten.  
 

(3)  Der Präsident beruft die Sitzungen des Präsidiums ein; der Hauptgeschäftsführer 
nimmt an den Sitzungen des Präsidiums teil. Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Das Präsidium beschließt mit einfa-
cher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  
 

(4)  Das Präsidium bereitet die Beschlüsse der Vollversammlung vor und sorgt für ihre 
Durchführung. Das Präsidium kann über die Angelegenheiten der IHK beschließen, so-
weit Gesetz oder Satzung diese Aufgaben nicht der Vollversammlung oder dem Berufs-
bildungsausschuss vorbehalten. Duldet die Beschlussfassung über eine Angelegenheit 
wegen ihrer Dringlichkeit keinen Aufschub, so kann über sie das Präsidium an Stelle 
der an sich zuständigen Vollversammlung beschließen, soweit es sich dabei nicht um 
eine durch § 4 Satz 2 IHK-Gesetz der ausschließlichen Zuständigkeit der Vollversamm-
lung vorbehaltene Aufgabe handelt. Der Vollversammlung ist in ihrer nächsten or-
dentlichen Sitzung darüber zu berichten. Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann das Prä-
sidium auch außerhalb einer Sitzung im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn kein 
Mitglied des Präsidiums widerspricht. Das gilt nicht für Beschlüsse nach Satz 3.  

 
(5)  Die Sitzungen des Präsidiums sind nicht öffentlich. Der Präsident kann Gäste zu den 

Sitzungen einladen. 
 
 
§ 8 Ehrenpräsident 
 
Die Vollversammlung kann einen früheren verdienten Präsidenten zum Ehrenpräsidenten 
ernennen. Der Ehrenpräsident hat das Recht, an den Sitzungen der Vollversammlung der 
IHK beratend teilzunehmen. 
 
 
§ 9 Geschäftsführung 
 
(1) Der Hauptgeschäftsführer führt die Geschäfte der IHK und bestimmt den Geschäftsver-

teilungsplan, er ist der Vollversammlung und dem Präsidium für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Geschäfte der IHK verantwortlich. Er ist berechtigt, an allen Sitzun-
gen der Vollversammlung, des Präsidiums, der Ausschüsse und der Arbeitskreise teilzu-
nehmen. 
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(2) Die Wahrnehmung des Gesamtinteresses der gewerblichen Wirtschaft im Kammerbe-
zirk durch den Hauptgeschäftsführer erfolgt im Rahmen der von der Vollversammlung 
beschlossenen Richtlinien sowie unter Beachtung der Beschlüsse der Vollversammlung 
und des Präsidiums. Er kann damit auch die Geschäftsführung und weitere Mitarbeiter 
der IHK beauftragen, insbesondere durch eine Dienstanweisung. 
 

(3) Der Hauptgeschäftsführer wird von der Vollversammlung bestellt, der Stellvertreter des 
Hauptgeschäftsführers wird auf Vorschlag des Hauptgeschäftsführers vom Präsidium 
bestellt. Die Geschäftsführer/Geschäftsbereichsleiter werden auf Vorschlag des Haupt-
geschäftsführers vom Präsidium berufen. Die Anstellung weiterer Mitarbeiter obliegt 
dem Hauptgeschäftsführer. 
 

(4) Alle Anstellungsverhältnisse sind durch schriftliche Verträge zu regeln. Den Anstel-
lungsvertrag des Hauptgeschäftsführers unterzeichnen der Präsident und ein Vizepräsi-
dent, die Anstellungsverträge des stellvertretenden Hauptgeschäftsführers und der Ge-
schäftsführer/Geschäftsbereichsleiter unterzeichnen der Präsident und der Hauptge-
schäftsführer. Alle weiteren Anstellungsverträge der Mitarbeiter unterzeichnet der 
Hauptgeschäftsführer. 
 

(5) Der Hauptgeschäftsführer ist Dienstvorgesetzter der Mitarbeiter; bei seiner Verhinde-
rung übt sein Stellvertreter seine Befugnisse aus. 

 
 
§ 10 Vertretung 
 
(1) Der Präsident und der Hauptgeschäftsführer vertreten die IHK rechtgeschäftlich und 

gerichtlich. Sie sind dabei an die Beschlüsse der Vollversammlung und, soweit die Sat-
zung es vorsieht, des Präsidiums gebunden. 
 

(2) Der Präsident kann von einem Vizepräsidenten vertreten werden, der Hauptgeschäfts-
führer durch seinen Stellvertreter. 
 

(3) Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist der Hauptgeschäftsführer allein vertre-
tungsberechtigt; er kann durch seinen Stellvertreter vertreten werden. 
 

(4) Gegenüber dem Hauptgeschäftsführer wird die IHK von dem Präsidenten und einem 
Vizepräsidenten vertreten. 
 

(5) In Vereinen, Gesellschaften und Organisationen wird die IHK durch Präsident oder 
Hauptgeschäftsführer vertreten. Sind beide bei Abstimmungen anwesend, führt der 
Präsident die Stimme; ist der Präsident nicht anwesend, führt der Hauptgeschäftsfüh-
rer die Stimme. Die Erteilung von Vollmachten ist zulässig. Bei Abstimmungen über 
Fragen von grundsätzlicher Bedeutung ist § 4 Abs. 2 S. 1 zu beachten; bei besonderer 
Eilbedürftigkeit kann auf § 7 Abs. 5 S. 5 zurückgegriffen werden. Im Übrigen sind  
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Präsident und Hauptgeschäftsführer befugt, bestehende Beschlüsse der zuständigen 
IHK-Organe zu konkretisieren und Positionen aus diesen Beschlüssen abzuleiten. 

 
 
§ 11 Wirtschaftsführung, Rechnungsprüfung 
 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
(2) Der Hauptgeschäftsführer bereitet im Einvernehmen mit dem Präsidenten und nach 

Beratung im Präsidium den Wirtschaftsplan vor. Der Präsident und der Hauptge-
schäftsführer überwachen die Einhaltung des von der Vollversammlung festgestellten 
Wirtschaftsplanes. 
 

(3) Die Vollversammlung stellt den Wirtschaftsplan fest und wählt aus ihrer Mitte jeweils 
zwei Rechnungsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses. 
 

(4) Präsident und Hauptgeschäftsführer haben für jedes Geschäftsjahr der Vollversamm-
lung Rechnung zu legen und um ihre Entlastung nachzusuchen. Die Rechnungsprüfer 
berichten der Vollversammlung vor der Beschlussfassung über die Entlastung über das 
Ergebnis ihrer Prüfung. 

 
 
§ 12 Veröffentlichungen 
 
Die Rechtsvorschriften der IHK werden in ihrem Mitteilungsblatt „Wirtschaft im Südwesten“ 
veröffentlicht. Sie treten, soweit sie keine abweichende Regelung enthalten, am ersten Tag 
des auf die Veröffentlichung folgenden Monats in Kraft. Zusätzlich kann die IHK die Rechts-
vorschriften auch im Internet veröffentlichen. 
 
 
§ 13 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am ersten Tag des auf ihre Veröffentlichung im Mitteilungsblatt  
„Wirtschaft im Südwesten“ folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
28. März 2007 außer Kraft. 
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Villingen-Schwenningen, 21. September 2011 
 
 
 
 
Dieter Teufel Thomas Albiez 
Präsident Hauptgeschäftsführer 
 
 
Genehmigt durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg  
mit Schreiben vom 10. Oktober 2011, Aktenzeichen 3-4221.2-10/33. 
 
 
Die vorstehende Wahlordnung wird hiermit ausgefertigt und im Mitteilungsblatt „Wirt-
schaft im Südwesten“, Ausgabe 11/2011, veröffentlicht. 
 
 
Villingen-Schwenningen, 17. Oktober 2011 
 
IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg 
 
 
 
 
Dieter Teufel Thomas Albiez 
Präsident Hauptgeschäftsführer 
 


